
Entgeltordnung für die Volkshochschule (VHS) der Stadt Iserlohn

Der Rat der Stadt Iserlohn hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 aufgrund seiner Zuständigkeit nach §
41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO)  in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) folgende Entgeltordnung für die VHS
der Stadt Iserlohn beschlossen:

§ 1
Entgeltpflicht

(1) Für die Teilnahme an den Veranstaltungen der VHS sind, sofern diese nicht entgeltfrei angebo-
ten werden, Entgelte nach den Bestimmungen dieser Entgeltordnung zu zahlen:

1. für jede Unterrichtsstunde (45 Minuten) grundsätzlich 2,00 €

2. für jede Unterrichtsstunde (45 Minuten) in kostenintensiveren Kursen
(wie EDV, Medieneinsatz, Gesundheit, GEMA-pflichtige
Weiterbildungsmaßnahmen usw.) 2,10 €

3. eine zusätzliche Nutzungspauschale für den Unterricht an EDV-Anlagen 
von 1,00 € und im Kochstudio von 0,50 € pro Unterrichtsstunde

4. für Einzelveranstaltungen mindestens 3,00 €

5. für Studienreisen und Studienfahrten ist mindestens eine Kostendeckung anzustreben

6. für die Ausstellung einer ausführlichen Teilnahmebescheinigung mit Angabe der
vermittelten Inhalte 6,00 €

Abweichungen hiervon kann die VHS-Leiterin bzw. der VHS-Leiter bei Weiterbildungsveranstaltungen
anordnen, die einen überdurchschnittlichen Kostenaufwand erfordern, um eine höhere Kostendeckung
zu erreichen.

Die vorgenannten Entgelte unter Nr. 1. - 4. werden pro teilnehmender Person erhoben.

(2) Wird die Mindestteilnehmerzahl nach § 6 Abs. 4 der Satzung der VHS 10 Tage vor der Ver-
anstaltung nicht erreicht (10 Personen), kann die Durchführung der Veranstaltung von einer
angemessenen Erhöhung des Entgeltes oder einer Verkürzung der Veranstaltungsdauer nach
Absprache mit den interessierten Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmern (TN) abhängig gemacht
werden. Die VHS wird dann das Entgelt für diese Veranstaltung neu festsetzen. In diesem Fall
werden Ermäßigungen nach § 2 nur auf das ursprüngliche Kursentgelt eingeräumt. Ein
aufgrund der Neufestsetzung zusätzlich zu entrichtendes Entgelt wird auf alle TN gleichmäßig
umgelegt.

(3) Die VHS führt im Rahmen ihres Angebotes Veranstaltungen für bestimmte Teilnehmergruppen
bzw. im Auftrag Dritter durch (z. B. Firmenschulungen). Hierfür erhebt die VHS im Einzelfall
festzusetzende, mindestens kostendeckende Entgelte.

§ 2
Ermäßigung und Befreiung von Entgelten

(1) Befreit von der Zahlung des Entgeltes sind TN an vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten
Schulabschlusslehrgängen; es wird lediglich ein Materialgeld in Höhe von 15,00 € zur Deckung
von Kopierkosten und ähnlichem erhoben. Des weiteren sind von der Entgeltzahlung befreit TN
von VHS-Werbeveranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen der politische Bildung sowie die
Insassen der JVA.

(2) Eine 50%ige Entgeltermäßigung für Weiterbildungsveranstaltungen der VHS erhalten auf
schriftlichen Antrag auf der Anmeldekarte hin:

1. Personen, die Arbeitslosengeld I (Bundesagentur), Arbeitslosengeld II (ARGE), Lei-
stungen aus der Grundsicherung oder vergleichbare Sozialleistungen (SGB XII 3. oder
4. Kapitel) oder Leistungen nach AsylG beziehen, gegen Vorlage aktueller Leistungs-
bescheide,

2. Schülerinnen und Schüler gegen Vorlage eines aktuell gültigen Schülerausweises bis
zum vollendeten 27. Lebensjahr,

3. Vollzeitstudierende bei Vorlage eines Studienausweises oder einer Immatrikulations-
bescheinigung für das gültige Semester bzw. mit gültigem Semesterstempel,



4. Auszubildende bis zum vollendeten 27. Lebensjahr gegen Vorlage einer entsprechen-
den aktuell gültigen Bescheinigung des Arbeitgebers bzw. Praktikumsleiters,

5. Wehrpflichtige und Zivildienstleistende gegen Vorlage eines aktuell gültigen Dienst-
ausweises,

Darüber hinaus erhalten Personen, die Arbeitslosengeld II (ARGE), Leistungen aus der
Grundsicherung oder andere vergleichbare Sozialleistungen (SGB XII 3. oder 4. Kapitel) oder
Leistungen nach AsylG beziehen, für eine Weiterbildungsmaßnahme pro Semester eine
100%ige Entgeltermäßigung.

(3) In wirtschaftlichen oder sozialen Notlagen kann auf schriftlichen Antrag eine Entgeltermäßi-
gung oder Befreiung gewährt werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Leiterin bzw. der
Leiter der VHS im Einzelfall (Härtefallregelung).

(4) Im Falle der Neuberechnung eines Entgeltes für einen einzelnen Kurs nach § 1 (2) können
Ermäßigungen nur anteilig auf das ursprüngliche Entgelt berücksichtigt werden.

Für Studienreisen bzw. Studienfahrten sowie für die Nutzungspauschale im Unterricht an EDV-
Anlagen werden keine Ermäßigungen oder Befreiungen gewährt.

(5) Die VHS kann kundenorientiert weitere Ermäßigungen gewähren (z. B. für Vielbucher). Diese
Ermäßigungen sind auf die Spanne von 3 - 25% begrenzt.  Die Ermäßigungstatbestände sind
allgemein zugänglich bekannt zu machen (Programmheft, Homepage, Werbung).

§ 3
Besonderes Recht der VHS-Leitung

Abweichungen von §§ 1 und 2 kann die VHS-Leiterin bzw. der VHS-Leiter bei Veranstaltungen
anordnen, die aus gesellschaftspolitischen Erwägungen entgeltfrei angeboten werden sollten.

§ 4
Abmeldung / Rücktritt von TN

(1) Abmeldungen haben schriftlich zu erfolgen.

(2) Meldet sich ein / eine TN von einer verbindlich entgeltpflichtigen Veranstaltung bis zum
Abmeldeschluss ab (soweit nicht anders vermerkt 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn), so wird
lediglich eine Verwaltungskostenpauschale von 8,00 € fällig. Bei späterer Abmeldung wird das
volle Entgelt fällig. Maßgeblich für die Fristberechnung ist der Tag des Eingangs der Abmel-
dung bei der VHS.

(3) Bei Rücktritt von einer verbindlich erfolgten Anmeldung zu einer Studienreise bzw. Studienfahrt
sind 5,00 € pro Person und Tag der Reise bzw. Fahrt als Verwaltungskostenpauschale von der
angemeldeten Person an die VHS zu zahlen; maximal jedoch für 7 Tage. Forderungen aus
Rücktrittsregelungen des Reiseveranstalters gegenüber TN bleiben hiervon unberührt. Ebenso
der Anspruch der VHS ihr entstandene Stornokosten den verursachenden TN in Rechnung zu
stellen. Die VHS empfiehlt in jedem Fall den Abschluss einer Reise-Rücktrittsversicherung.

§ 5
Fälligkeit und Rückzahlung

Das Entgelt wird mit der Anmeldung fällig. Die Zahlungspflicht gegenüber der Stadt Iserlohn besteht,
auch wenn die Weiterbildungsmaßnahme nicht oder unregelmäßig besucht wird.

Das Entgelt wird in voller Höhe zurückgezahlt, wenn eine angekündigte Veranstaltung von der VHS
abgesetzt werden muss. Weitergehende Ansprüche gegen die VHS sind ausgeschlossen.

§ 6
Ausschluss von TN von Veranstaltungen

TN, denen gegenüber die VHS offene Forderungen der vorhergehenden Semester hat, sind von der
Teilnahme vorübergehend auszuschließen. Mit Begleichung des ausstehenden Unterrichtsentgeltes
wird die Veranstaltungsteilnahme wieder zugelassen.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am 01.01.2010 in Kraft; sie tritt an die Stelle der Entgeltordnung vom
01.07.2006.


